
THEMA BERUFSBILDUNG 

Weiterbildung zum Industriemeister 
System der bundeseinheitlichen Abschlüsse wird immer dichter 

Auf insgesamt 15 ist mit dem Erlaß der lndustriemeister-Verordnung Pharmazie die Zahl 
der bundeseinheitlichen Abschlüsse in der Weiterbildung zum Industriemeister gestie
gen. In den Fachrichtungen Metall, Chemie, Druck, Glas, Papiererzeugung, Elektro
technik, Fotobildtechnik, Textil, Kraftverkehr, Papierverarbeitung, Kunststoff und Kau
tschuk, Schuhfertigung, Lebensmittel, Buchbinderei und Pharmazie haben die Prüfungs
teilnehmer die Möglichkeit, ihre Prüfungen nach staatlich erlassenen, bundeseinheit
lichen Prüfungsordnungen abzulegen. Auch i1ir andere Wirtschaftsbereiche wurden und 
werden vergleichbare Regelungen entwickelt. Dabei handelt es sich um die Meister im 
Gastgewerbe und in der Ver- und Entsorgung, den Baumaschinenmeister, den Tierpße
gemeister, den Meister im Lager- und Transportbereich und den Polier. Insgesamt kann 
mit bis zu 25 Fachrichtungen im Laufe der nächsten Jahre gerechnet werden. 

Ziel der bundeseinheitlichen Rege
lungen ist es, die bisherige Zer
splitterung in spezialisierte und 
veraltete Regelungen abzulösen 
und dort, wo es notwendig er
scheint, neue Meisterregelungen 
hinzuzufügen. Das Industriemei
sterkonzept und die einzelnen 
nach § 46,2 Berufsbildungsgesetz 
erlassenen Weiterbildungsordnun
gen wurden in enger Zusammenar
beit von Vertretern der Industrie
und Handelskammer, der Fachver
bände der Industrie, der Gewerk
schaften und der Wissenschaft ent
wickelt. 

Jährlich legen derzeit lO 000 bis 
ll 000 junge Facharbeiter eine 
Meisterprüfung bei den Industrie
und Handelskammern ab. Mit den 
bisher erlassenen 15 Industriemei
ster-Weiterbildungsordnungen wer
den etwa 95 % der Prüfungsteil
nehmer erreicht. Dies sind etwa 
9 500 Prüfungsteilnehmer pro Jahr. 
Davon hat allein die Fachrichtung 
Metall mit ca. 5 500 Prüfungsteil
nehmern pro Jahr den größten An
teil. Es folgen die Fachrichtungen 
Elektrotechnik mit ca. l 500, Che
mie mit ca. 500 sowie Druck mit ca. 
300 und Textil sowie Kunststoff und 
Kautschuk mit jeweils ca. 200 Prü
fungsteilnehmern pro Jahr. Der 
Rest der Prüfungsteilnehmer ver
teilt sich auf die verbleibenden 
Fachrichtungen. 

Der moderne Industriemeister ist 
eine Führungskraft im Industriebe
trieb an der wichtigen Nahtstelle 
zwischen der ihm vorgegebenen 
Produktionsplanung und der ihm 
unterstellten Produktionsführung. 
Auch von seiner Leistungsfähigkeit 
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hängt sowohl der reibungslose Pro
duktionsablauf in den Betrieben 
als auch der tägliche Arbeitsablauf 
für die Beschäftigten in wesentli
cher Weise ab. Gegenüber dem 
Handwerksmeister hat der Indu
striemeister zwar eine gleichrangi
ge aber in wesentlichen Teilen an
dersartige Qualifikation. 

Allen Industriemeister-Verordnun
gen liegen annähernd gleiche Zu
lassungsvoraussetzungen zugrun
de: Alle Prüfungsteilnehmer müs
sen in der Regel den Abschluß in 
einem anerkannten Ausbildungs
beruf und eine mindestens dreijäh
rige einschlägige Berufserfahrung 
nachweisen. Prüfungsteilnehmer 
ohne einen Abschluß in einem an
erkannten Ausbildungsberuf müs
sen über eine langjährige Berufs
praxis verfügen oder ihre Eignung 
anderweitig nachweisen. 

Alle oben genannten Prüfungsord
nungen im Meisterbereich basie
ren auf dem § 46,2 des Berufsbil
dungsgesetzes und gliedern sich 
systematisch in folgende drei Teile: 
e Den fachrichtungsübergreifen-

den Teil, der bei allen Industrie
meisterverordnungen identisch 
ist und der das Grundlagenwis
sen beinhaltet, das für das 
kosten- und rechtsbewußte Han
deln im Betrieb sowie das Füh
ren und Leiten der Mitarbeiter 
von Bedeutung ist; 

e den fachrichtungsspezifischen 
Teil, der das branchenbezoge
ne Fachwissen umfaßt; 

e den berufs- und arbeitspädago
gischen Teil, der der Ausbilder
eignungsverordnung entspricht 
und - nach bestandener Prü-

fung - nunmehr auch die Indu
striemeister zum Ausbilder be
rechtigt und befähigt. 

In jedem Prüfungsfach sind den 
Prüfungsinhalten sogenannte Prä
ambeln vorangestellt. Sie sollen si
cherstellen, daß die Prüfung nicht 
ausschließlich im Abfragen theore
tischer Inhalte besteht, sondern 
daß die Prüfungsinhalte möglichst 
durch praxis- und problemorien
tierte Aufgaben ergänzt werden. 
Dies gilt insbesondere für das Prü
fungsfach "Fertigungstechnik", in 
dem in einigen Prüfungsordnun
gen an einer komplexen Situations
aufgabe Kenntnisse über die Her
stellung eines Produkts nachge
wiesen werden sollen. Zur Lösung 
derartiger Aufgaben muß der Prü
fungsteilnehmer insbesondere die 
Fähigkeit besitzen, Kenntnisse aus 
verschiedenen Gebieten - z. B. Ka
stenwesen, Materialkunde und 
Fertigungstechnik - miteinander 
verknüpfen zu können. 

(Dietrich Scholz) 
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